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1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers 

Kreditgeber  Sparda-Bank Nürnberg eG 
Anschrift  Eilgutstraße 9 

90443 Nürnberg 
Telefon  0911 6000 8000 
E-Mail  info@sparda-n.de 
Fax  0911 6000 8800 
Internet-Adresse https://www.sparda-n.de/ 

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits 

Kreditart Überziehungsmöglichkeit (eingeräumte Kontoüberziehung) 
Die Bank stellt Ihnen eine Überziehungsmöglichkeit (eingeräumte 
Kontoüberziehung) mit einem Kreditrahmen auf Ihrem Girokonto unbefristet zur 
Verfügung. Über den eingeräumten Kreditrahmen können Sie frei verfügen. 
Eingehende Zahlungen werden grundsätzlich verrechnet. Die Zinsabrechnung 
erfolgt im Rahmen der Kostenabrechnung für Ihr Girokonto. 

Gesamtkreditbetrag 
Obergrenze oder Summe aller Beträge, 
die aufgrund des Kreditvertrags zur 
Verfügung gestellt wird 

 
 

 

 

 

Die Höhe der anfänglichen Überziehungsmöglichkeit (eingeräumte 
Kontoüberziehung) beträgt 0,00 EUR.
Mit dem Leistungsvorbehalt eines 2-fachen  monatlichen Bezügeeingangs und 
einer entsprechenden Bonität verändert sich die Höhe der eingeräumten 
Überziehungsmöglichkeit
(Kontoüberziehung) / Nettodarlehensbetrag bis zur 2-fachen Höhe der 
durchschnittlichen Bezüge aus den jeweils letzten 5 Monaten (hierbei bleiben 
der höchste und niedrigste Bezügeeingang unberücksichtigt).
Reduzierungen erfolgen ab einer Veränderung der durchschnittlichen Bezüge 
von 300,00 EUR, Anhebungen erfolgen ab einer Veränderung in Höhe von
300,00 EUR.
Die maximale Gesamthöhe darf 50.000,00 EUR nicht überschreiten. Die 
Berechnung erfolgt monatlich zum Ultimo für den gerade abgelaufenen Monat. 

Laufzeit des Kreditvertrags unbefristet 

Sie können jederzeit zur Rückzahlung 
des gesamten Kreditbetrags 
aufgefordert werden. 

Ja 

3. Kreditkosten 

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die 
verschiedenen Sollzinssätze, die für den 
Kreditvertrag gelten 

Der Sollzinssatz beträgt derzeit 10,357 % jährlich und ist veränderlich (§ 489 
Abs. 2 BGB). Der Kreditgeber ist nach dem nachfolgend beschriebenen 
Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz zu erhöhen und in gleicher Weise 
verpflichtet, den Sollzinssatz zu senken. Die Berechtigung und Verpflichtung der 
Bank zu Sollzinssatzänderung orientiert sich an einer Veränderung des 
Referenzzinssatzes. Referenzzinssatz ist der am 30.05.2025 ermittelte 
Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes, der jeweils für den 
vorausgehenden Monat in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
oder in anderen öffentlich zugänglichen Quellen veröffentlicht ist. Die 
Entwicklung des Referenzzinssatzes wird die Bank regelmäßig erstmals im Juli 
2025 und dann monatlich jeweils zum 15. überprüfen. Hat sich zu diesem 
Zeitpunkt der Referenzzinssatz um mindestens 0,25 Prozentpunkte gegenüber 
seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzten 
Sollzinsänderung bzw. bei Ablauf der Sollzinsfestschreibung verändert, wird die 
Bank den Vertragszins um die Änderung des Referenzzinssatzes in 
Prozentpunkten anpassen. Der absolute Abstand zwischen Referenzzins und 
Vertragszins bleibt somit erhalten. Die Sollzinsänderung wird am Tag der 
Überprüfung der Referenzzinssatzänderung wirksam. Die Bank wird den 
Kreditnehmer in regelmäßigen Abständen von 3 Monaten, beginnend am 
30.07.2025 über die Anpassung unterrichten. Dieser Sollzins wird wie folgt 
berechnet: Der Monat wird mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen berechnet 
(30/360). 

Kosten Seine eigenen Aufwendungen, wie z. B. Telefon, Internet und Porti, hat der 
Kreditnehmer zu tragen. 

Kosten bei Zahlungsverzug 
Verspätete Zahlungen können 
schwerwiegende Folgen für Sie haben 
(z.B. Zwangsverkauf) und die Erlangung 
eines Kredits erschweren. 

Bei Zahlungsverzug wird Ihnen ein Verzugszinssatz pro Jahr von 5 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Die Höhe des 
jeweils aktuellen Basiszinssatzes wird von der Deutschen Bundesbank jeweils 
zum 1. Januar und zum 1. Juli eines jeden Jahres durch Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger bekanntgegeben. 
Der Verzugszinssatz beträgt danach derzeit 6,27 % jährlich. 
Die Geltendmachung eines konkreten Verzugsschadens bleibt der Bank 
vorbehalten. 
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4. Andere wichtige rechtliche Aspekte 

Beendigung des Kreditvertrags Bank und Kunde können jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. 
Im Falle der Kündigung durch die Bank wird diese dem Kunden eine 
angemessene Frist für die Rückzahlung einräumen. Im Falle der Kündigung 
durch den Kunden ist dieser zur sofortigen Rückzahlung verpflichtet. 

Datenbankabfrage Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und unentgeltlich über das Ergebnis 
einer Datenbankabfrage unterrichten, wenn ein Kreditantrag aufgrund einer 
solchen Abfrage abgelehnt wird. Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende 
Unterrichtung durch die Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft 
untersagt ist oder den Zielen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
zuwiderläuft. 

5. Zusätzlich zu gebende Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 

a) zum Kreditnehmer  

Eintrag im Handelsregister Der Kreditgeber ist eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg unter der Handels-
/Genossenschaftsregisternummer GnR 50. 

Zuständige Aufsichtsbehörde Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, 
Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, 
Deutschland); die für den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen 
zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main. 

b) zum Kreditvertrag  

Ausübung des Widerrufsrechts  

Sie haben das Recht, innerhalb von 14 
Kalendertagen den Kreditvertrag zu 
widerrufen. 

Ja 

Ausübung des Widerrufsrechts Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend 
unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften 
Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die 
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten 
an: 
 

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten 

Sparda-Bank Nürnberg eG, Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg 
Telefax E-Mail 

0911 60008800 info@sparda-n.de 
Internet 

www.sparda-n.de 

 
Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende 
Angaben: 
1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche 
Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung 
zuständige Aufsichtsbehörde; 
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die 
für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder 
Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten; 
4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen 
darüber, wie der Vertrag zustande kommt; 
5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit 
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten 
Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine 
Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises 
ermöglicht; 
6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 
7. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die 
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift 
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desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der 
Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, 
sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
8. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer 
der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags 
zugrunde legt; 
9. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht 
10. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser 
Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des 
Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu 
führen; 
11. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, 
und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 
 
Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte 
Überziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des 
Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen 
verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und 
Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, 
Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum 
Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 
zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der 
Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen 
müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang. 
 
Besondere Hinweise 
 
Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der 
zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem 
Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten 
erbracht wird. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

  

Recht, das der Kreditgeber der 
Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 
vor Abschluss des Kreditvertrags 
zugrunde legt 

Die Bank legt der gesamten Geschäftsbeziehung deutsches Recht zugrunde. 

Klauseln über das auf den Kreditvertrag 
anwendbare Recht und/oder die 
zuständige Gerichtsbarkeit 

Auf den Kreditvertrag findet deutsches Recht Anwendung. Es gibt keine 
Gerichtsstandklausel. 

Wahl der Sprache Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in deutscher Sprache 
vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden wir während der Laufzeit des 
Kreditvertrags in deutscher Sprache mit Ihnen Kontakt halten. 

c) zu den Rechtsmitteln  

Verfügbarkeit außergerichtlicher 
Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und Zugang 
dazu 

Bei Ihrer Bank können Sie sich mündlich oder in Textform an folgende zentrale 
Beschwerdestelle wenden: 

Sparda-Bank Nürnberg eG 
Beschwerdemanagement 
Eilgutstraße 9 
90443 Nürnberg 
Telefon: 0911/6000 8000 
E-Mail: beschwerdemanagement@sparda-n.de 

 
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen 
genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten 
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mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei
Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskontovertrags für
Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche
Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle).
Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von
Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen 
Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist
in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken  –  BVR,
Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu 
richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem 
Anwendungsbereich des
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art.
248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des 
Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine 
Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen.
Die
Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit,
eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird 
Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbe
schweren/Bei BaFinbeschweren_node.html

Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

 
6. Referenzzins 

Referenzwert-Informationen Referenzzins, Administrator 
Der im Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag verwendete Referenzzins lautet 
Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes und wird administriert 
von 
European Money Markets Institute (EMMI). 
 
Art der Verwendung und weitergehende Informationen 
Der Referenzzins wird im Rahmen der Zinsänderungsklausel verwendet, die in 
den Europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite und im Vertrag 
abgedruckt ist. Eine ausführliche Information dazu enthalten diese Europäischen 
Verbraucherkreditinformationen bei Überziehungskrediten, wenn eine solche 
Regelung im Vertrag vereinbart werden soll. 
 
Auswirkungen 
Die Verwendung eines Referenzzinses kann Auswirkungen auf den Sollzinssatz 
haben. Dementsprechend kann sich auch der zu zahlende Sollzins verändern. 
Sie tragen also in diesem Fall das Zinsänderungsrisiko mit der Folge, dass Ihre 
monatliche Belastung steigen oder sinken kann, je nachdem, wie sich das 
Zinsniveau im Markt gerade entwickelt. 
 
Für den Fall einer Inanspruchnahme der eingeräumten Überziehungsmöglichkeit 
(eingeräumte Kontoüberziehung) in Höhe von 1.000,00 EUR und dem 
gegenwärtigen Sollzinssatz von 10,357000 % jährlich, würde der monatlich zu 
zahlende Sollzins 8,63 EUR betragen. 
  
Wenn sich der Sollzinssatz beispielsweise erhöht auf den höchsten Sollzinssatz 
der mindestens letzten 20 Jahre von 14,250000 %, würde der monatlich zu 
zahlende Sollzins 11,88 EUR/Monat betragen. 
 
Wegfall oder Änderung des Referenzzinses 
Wenn der genannte Referenzzins vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr 
ermittelt werden kann oder sich seine Berechnungsgrundlagen ändern, werden 
wir entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen einen 
anderen geeigneten Referenzzinssatz zugrunde legen. 
 
Über diesen neuen Referenzzinssatz werden wir Sie informieren. 
 
Mit dieser Information zur Vorgehensweise bei Wegfall oder Änderung eines 
Referenzwertes erfüllen wir die aus Art. 28 Referenzwert-Verordnung 
resultierenden Vorgaben. 




